
Allgemeine Miet- und Geschäftsbedingungen      
 
Das gemietete Material inkl. Zubehör bleibt Eigentum der Firma Fish & Light GmbH 
mit Sitz in Kriens/Luzern 
 

Der Mieter übernimmt während der Mietdauer die uneingeschränkte Haftung für das 
Material. Er haftet ebenfalls bei Verlust der gemieteten Ware und dessen Zubehör 
und schuldet der Firma Fish & Light GmbH Kriens/Luzern den vollen 
Wiederbeschaffungswert. 
 

Es ist Sache des Mieters, das gesamte Mietmaterial gegen alle Risiken zu 
Versichern. 
       

Die Mietgebühren richten sich nach der aktuellen Preisliste.   

Alle Preise in CHF (Schweizer Franken)  excl. 7,6% MWSt  
    

Die mindest Mietdauer beträgt einen Tag. Die Mietdauer wird anhand folgender Liste 
nach Mietfaktoren (MF) berechnet. 
 

 1 Tag Faktor 1 2 Wochen Faktor 6 
 2 Tage Faktor  1,5 3 Wochen Faktor 7 
 3 Tage Faktor 2 4 Wochen Faktor 8 
 4  Tage Faktor 2,5 5 Wochen Faktor 9 
 5 Tage Faktor 3 6 Wochen Faktor 10 
 6 Tage Faktor 3,5 7 Wochen Faktor 11 
 7 Tage Faktor 4 8 Wochen Faktor 12 
 10 Tage Faktor 5 
 

Bei grösserem und/oder längerem Mietumfang ist die Vereinbarung von Pauschalen 
möglich. 
 

Der Mietpreis und allfällige Konditionen bestimmen sich Gemäss den Offerten und 
Auftragsbestätigungen. 
Die Rechnungen werden netto, 10 Tage nach Rechnungsstellung fällig. 
 

Ist das Auftragsvolumen grösser als  CHF  10'000.--,  werden  
1/3 bei Auftragsvergabe, 1/3 bei Auftragsbeginn, und 1/3 bei Auftragende  
eingefordert.       
       

Technische Daten und Preisänderungen vorbehalten .    
  

Gerichtsstand ist in allen Fällen Luzern. Es gilt das schweizerische Recht . 
    


